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Antwort
der Bundesregierung

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Wolfgang Bosbach, Hartmut Koschyk,
Thomas Strobl (Heilbronn), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/4590 –

Verdacht der finanziellen Förderung linksextremistisch beeinflusster Initiativen
durch das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Es besteht der Verdacht, dass das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – ge-
gen Extremismus und Gewalt“ (www.buendnis-toleranz.de), im folgenden
Bündnis, mit Mitteln des für den Verfassungsschutz zuständigen Bundesminis-
teriums des Innern (BMI) seit 2001 in einem bisher nicht bekannten Umfang
linksextremistisch beeinflusste, wenn nicht sogar verfassungsfeindliche Initia-
tiven finanziell unterstützt hat und damit dem Anliegen dieses Bündnisses
schadet. Deshalb müssen Fehlentwicklungen oder Missbrauch mit dieser Gro-
ßen Anfrage aufgeklärt werden.

1. Ziele des Bündnisses und seine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt

Das Bündnis haben der Bundesminister des Innern, Otto Schily, und die dama-
lige Bundesministerin der Justiz, Dr. Herta Däubler-Gmelin, am 23. Mai
2000 – dem Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes – gegründet. Es soll
die Werte und Garantien unseres sozialen demokratischen Rechtsstaats umset-
zen und offensiv vertreten. „Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist das entschie-
dene Eintreten für den Schutz und die Achtung demokratischer Regeln, für den
Respekt vor der Würde des Menschen, für Toleranz und Solidarität“
(www.bmi.bund.de). Der Bundesminister des Innern, Otto Schily, hat im Deut-
schen Bundestag darauf hingewiesen, dieses Bündnis heiße nicht „gegen rech-
ten Extremismus und Gewalt“, sondern „gegen Extremismus und Gewalt“
(Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 14/162, S. 15820 (A)).

Für das Bündnis waren 2004 laut Bundeshaushaltsplan (Einzelplan 06 – Bun-
desministerium des Innern – Titel 532 03–011 „Kosten nationaler und inter-
nationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung sowie
der geistig-politischen Auseinandersetzung mit terroristischen und extremis-
tischen Bestrebungen“) mindestens 700 000 Euro aufzuwenden; dieser Betrag
ist unter diesem Titel auch im Etat des Bundesministeriums des Innern laut Ent-
wurf zum Bundeshaushaltsplan 2005 vorgesehen (Anlage zur Bundestags-
drucksache 15/3660, Einzelplan 06 – Bundesministerium des Innern – F 532
03–011, S. 9). Im Bundeshaushaltsplan 2003 waren unter einem anderen Titel
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ebenfalls mindestens 700 000 Euro für das Bündnis aufzuwenden (Einzelplan
06, Bundesministerium des Innern, F 532 05–011, „Kosten der geistig-poli-
tischen Auseinandersetzung mit terroristischen und extremistischen Bestre-
bungen und einer bundesweiten Aufklärungskampagne zu Gefahren des Ex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit“). Für das Jahr 2000 waren im Haushalt
des BMI 1,3 Mio. DM für das Bündnis veranschlagt (Bundestagsdrucksache
14/3660, S. 5). Es ist zu vermuten, dass in vergleichbarer Höhe in den Jahren
2001 und 2002 Mittel aus dem Bundeshaushalt für das Bündnis zur Verfügung
gestellt wurden.

2. Vom Bündnis ausgeschriebener Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“

Wichtiges Mittel des Bündnisses ist der jährlich ausgeschriebene Wettbewerb
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“. Das Bündnis will mit diesem Wett-
bewerb „vorbildliche und nachahmbare zivilgesellschaftliche Aktivitäten sam-
meln“, die unter anderem „zur Gewaltprävention beitragen und die Verbreitung
antidemokratischen, insbesondere rechtsextremistischen Denkens einschrän-
ken … Die Projekte der Teilnehmer des Wettbewerbs, die am besten gelungen
sind, werden ausgewählt und mit Preisen gewürdigt … Geplante Vorhaben
können nicht eingereicht werden“ (Ausschreibung des Bündnisses für den
Wettbewerb 2004).

An diesem Wettbewerb beteiligten sich von 2001 bis 2003 insgesamt fast 1 000
Gruppen mit unterschiedlichsten Aktionen; davon wurden über 200 Initiativen
mit Geldpreisen ausgezeichnet. Für die Projekte wurden im Einzelfall Geld-
preise von 500 bis 5 000 Euro vergeben; zuletzt standen je 200 000 Euro im
Jahr dafür zur Verfügung. Die Preisträger werden vom Bündnis im Internet be-
nannt, aber nicht präsentiert werden die von ihnen zum Wettbewerb eingereich-
ten Arbeiten, für die sie mit Geldpreisen bedacht wurden.

Die Jury in diesem Wettbewerb ist der aus 20 Mitgliedern bestehende Beirat
des Bündnisses. Die Mitgliedschaft der bisherigen Beiratsmitglieder ist nach
der Satzung des Beirates seit dem 31. Oktober 2004 beendet.

3. Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“, die im
Verdacht linksextremistischer Betätigung oder Beeinflussung stehen

Geldpreise bis zu 5 000 Euro bzw. 10 000 DM in diesem Wettbewerb haben
unter anderem Initiativen bzw. Gruppierungen erhalten, obwohl sie sich schon
namentlich als zur Antifa-Szene zugehörend zu erkennen geben oder sonst mit
dieser Szene verbunden sind und obwohl in den Verfassungsschutzberichten
des Bundes seit Jahren umfassend dargestellt wird, dass Antifa-Gruppierungen
zum gewaltbereiten linksextremistischen Potenzial gehören (Verfassungs-
schutzbericht des Bundes 2001, S. 146 ff.; 2002, S. 153 ff.; 2003, 154 ff.).

Alle folgenden Preisträger werden vom Bündnis als Preisträger genannt. Sie
werden darüber hinaus mit einer Ausnahme unter den Übersichten „Vorbild-
liche Projekte“ und „Initiativen“ des Bündnisses in einer kurzen, zusammen-
fassenden Darstellung präsentiert (www.buendnis-toleranz.de).

a) Wettbewerb 2003

– Kölner Appell gegen Rassismus (5 000 Euro)

Der Kölner Appell präsentiert auf seiner Webseite (www.koelnerappell.de)
„Die Gesellschaft für Legalisierung“, die „offiziell diesen Gesellschaftsver-
trag, der in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union ver-
abredet ist“ gekündigt hat. Der „Kölner Appell gegen Rassismus“ arbeitet nach
eigenen Angaben zusammen mit der laut Verfassungsschutzbericht des Bun-
deslandes Nordrhein-Westfalen (NRW) linksextremistisch beeinflussten Kam-
pagne „Kein Mensch ist illegal“ (Verfassungsschutzbericht NRW 2000,
S. 177). Bis zum Frühjahr 2004 gehörte dem Vorstand des Kölner Appells K. J.
an, 1977 im so genannten kleinen Baader-Meinhof Prozess wegen Mordes zu
lebenslanger Haft verurteilt und zwischenzeitlich begnadigt.

In der Zeit vom 31. Juli bis zum 10. August 2003 fand das „6. Antirassistische
Grenzcamp“ in Köln statt. Der Vorstand des Kölner Appells, darunter auch
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K. J., hat am 11. August 2003 eine „Presseerklärung zur polizeilichen Räu-
mung des Grenzcamps“ herausgegeben. In dieser, offensichtlich Straftaten ver-
harmlosenden Erklärung heißt es: „Von an die Hundert Vergehen ist die Rede
– aber statt die Banalität dieser paar Vorkommnisse genau zu recherchieren und
entsprechend öffentlich zu relativieren, dürfen wir Schlagzeilen lesen …“ Es
wird dann ausgeführt, „dass Pressesprecher des Polizeipräsidiums diese Über-
griffe auf die Demonstrations- und Meinungsfreiheit verteidigen“. Im Verfas-
sungsschutzbericht Nordrhein-Westfalen wird hingegen festgestellt: „Den
Schwerpunkt des Camps bildeten jedoch nicht die Workshops … In den Vor-
dergrund rückten vielmehr die zahlreichen, oft mit Straftaten wie Nötigung,
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verbundenen, öffentlichkeitswirk-
samen Straßenaktionen“ (Verfassungsschutzbericht NRW 2003, S. 151). Zu
dem „6. Anti-rassistischen Grenzcamp“ unter dem Motto „out of control“ hatte
eine bundesweite Vorbereitungsgruppe unter maßgeblicher Beteiligung der
Kampagne „Kein Mensch ist illegal“ (Verfassungsschutzbericht NRW 2003,
S. 149) aufgerufen.

– Antifa-AG der Universität Bielefeld (2 000 Euro)

Die Antifa-AG der Universität Bielefeld präsentiert sich unter www.ag.
antifa.net unter anderem mit dem Emblem der „Antifaschistischen Aktion“.
Dieses Emblem ist im Verfassungsschutzbericht 2001 des Bundeslandes Nie-
dersachsen abgebildet (s. Verfassungsschutzbericht Niedersachsen 2001, Inter-
netausgabe, S.75).

Unter www.ag.antifa.net rief die Antifa-AG auf zu der Demonstration „gegen
Abschiebemaschinerie und kapitalistische Verwertungslogik! 3. Oktober 2004
13:00 Uhr an der JVA Büren-Stöckerbusch“. Diese Demonstration findet jähr-
lich statt. Über die Demonstration im Jahr 2001 heißt es im Verfassungsschutz-
bericht NRW 2001, es hätten bis zu 700 Personen überwiegend aus dem links-
extremistischen Spektrum, wie Autonome und orthodoxe Linke, am 3. Oktober
2001, dem Tag der Deutschen Einheit, gegen die Abschiebehaftanstalt in Büren
bei Bielefeld demonstriert (Verfassungsschutzbericht NRW 2001, S. 178).

Auf der Webseite www.antifa-west.org werden neben der Antifa-AG der
Universität Bielefeld weitere zahlreiche Antifa-Initiativen mit Anschriften etc.
präsentiert, unter anderem „LOTTA, antifaschistische Zeitung aus NRW“,
(Verfassungsschutzbericht NRW 2003, S. 147) „nadir“ (Verfassungsschutz-
bericht NRW 2002, S. 189), „Der Rechte Rand“ (Verfassungsschutzbericht des
Bundes 1998, S. 115, 130), „Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
– Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten in der Bundesrepublik e.V.“
(VVN-BdA, Verfassungsschutzbericht des Bundes 2003, S. 133 f.).

Die Antifa-AG hatte am 19. September 2003 neben zahlreichen anderen Anti-
fa-Initiativen unter www.soligruppe.de zu einer bundesweiten Solidaritäts-
demonstration für die Mitglieder einer Gruppe aus Magdeburg aufgerufen, „die
sich unter der Bezeichnung „kommando freilassung aller politischen Gefange-
nen“ an der Militanzdebatte beteiligt hatten“ und gegen die „wegen des Vor-
wurfs der Bildung einer terroristischen Vereinigung und wegen der Begehung
von insgesamt vier Brandanschlägen … am 21. Oktober 2003 das Hauptver-
fahren vor dem Oberlandesgericht in Halle an der Saale eröffnet wurde“. Die
Forderung nach Freilassung wurde mit dem Zusatz verknüpft: „Ihr Kampf ge-
gen staatlichen Terror und kapitalistische Ausbeutung ist auch unser Kampf!“
(Verfassungsschutzbericht NRW 2003, S. 157).

b) Wettbewerb 2002

– Antifa-West Bielefeld, Herausgeber der Broschüre „Stop Lifestyle of Hate“,
Argumente und Kultur gegen Rechts (5 000 Euro)

Herausgeber dieser Broschüre ist die „Antifaschistische Initiative im Biele-
felder Westen“ (Antifa-West Bielefeld). Die Broschüre ist verfasst von der
„Antifa-West Bielefeld“ und dem Verein „Argumente und Kultur gegen
Rechts“; beide werden präsentiert auf www.antifa-west.org. Die e-mail-An-
schrift der Antifa-West Bielefeld lautet antifa-west@nadir.org (zu dem links-
extremistisch beeinflussten Internetportal „nadir“ s. Verfassungsschutzbericht
des Bundes 2003, S. 161 f.). Präsentiert wird auf www.buendnis-toleranz.de
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unter „Vorbildliche Projekte“ die Broschüre „Stop Lifestyle of Hate“; an dieser
Stelle wird auch das Emblem der „antifa west“ präsentiert, wie es auf der
Homepage von www.antifa-west.org. dargestellt wird.

– Pfeffer und Salz e.V., Angermünde (3 000 Euro)

„Die bekannteste unter etwa zwei Dutzend linksextremistischen oder linksext-
remistisch beeinflussten Websites in Brandenburg ist ,inforiot‘“ (Verfassungs-
schutzbericht Brandenburg 2002, S. 234). Unter www.inforiot.de wird auf eine
Ausstellung im Frühjahr 2002 von „Pfeffer und Salz“ hingewiesen. Diese Aus-
stellung sollte „die rassistische und menschenverachtende Ausländerpolitik
Deutschlands“ (www.inforiot.de) thematisieren.

Ebenfalls unter www.inforiot.de wird ein Aufruf von „Pfeffer und Salz“ ge-
meinsam mit verschiedenen Gruppen vom 16. Oktober 2003 präsentiert, „der
Deutschen Bahn am 25. 10. 2003 ihre Verantwortung [für die Castortransporte]
deutlich zu machen“. Es heißt „mit Plakaten, Flugblättern, Aufklebern und ver-
schiedensten kreativen Aktionen kann man das System Bahn an einem Tag ge-
hörig durcheinander bringen“ (www.inforiot.de). Mit dem Hinweis auf die
„verschiedensten kreativen Aktionen“ wird eine Formulierung gewählt, mit der
Anschläge auf Gleisanlagen und Einrichtungen der Deutschen Bahn gemeint
sein könnten.

c) Wettbewerb 2001

– Internationaler Jugendverein Guben (10 000 DM)

Der Internationale Jugendverein Guben präsentiert im Internet die Website
www.sanikasten.de, die er als sein Projekt bezeichnet. Dort sind Links ein-
gestellt zu den linksextremistischen oder linksextremistisch beeinflussten
Internetportalen „indymedia“ (Verfassungsschutzbericht des Bundes 2001,
S. 189), „nadir“ (Verfassungsschutzbericht NRW 2002, S. 189) und „inforiot“.
Zwei Server von „indymedia“ sollen kürzlich vom FBI konfisziert worden
sein. Die Staatsanwaltschaft Bologna soll gegen „indymedia“ wegen Unterstüt-
zung des Terrorismus ermitteln („Frankfurter Rundschau“ vom 12. Oktober
2004).

Ein Link www.angela-marquardt.de führt auf die Homepage von Angela
Marquardt. Angela Marquardt, frühere Abgeordnete des Deutschen Bundes-
tages für die durch Umbenennung 1989/90 aus der SED hervorgegangene PDS
(Bundestagsdrucksache 12/6515, S. 23), hat sich im Deutschen Bundestag da-
zu bekannt, an einer von der „Antifaschistischen Aktion Berlin“ organisierten
Demonstration teilzunehmen (vgl. Plenarprotokoll 14/121, S. 11572 (D); Ver-
fassungsschutzbericht des Bundes 2000, S. 155). Der Internationale Jugend-
verein Guben wird auch präsentiert in der im Oktober 2003 vom Bündnis he-
rausgegebenen Broschüre „aktiv – FÜR DEMOKRATIE UND TOLERANZ,
Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Gewalt“.

– Der Rechte Rand – Informationen von und für AntifaschistInnen
(10 000 DM)

Die in Hannover erscheinende Zeitschrift „Der Rechte Rand“ arbeitet nach ei-
gener Darstellung mit der verfassungsfeindlichen „Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten in der Bun-
desrepublik e.V.“ (VVN-BdA) (Verfassungsschutzbericht des Bundes 2003,
S. 133 f.) zusammen, wie auf der Homepage des Bündnisses bei „Der Rechte
Rand“ unter „Initiativen“ zu lesen ist.

Die Zeitschrift wird im Verfassungsschutzbericht des Bundes 1998 genannt
(Verfassungsschutzbericht des Bundes 1998, S. 115, 130). Die Bundesregie-
rung hat dazu festgestellt: „Die Erwähnung der Zeitschrift ,Der rechte Rand‘
im Verfassungsschutzbericht 1998 ist unter anderem erfolgt, weil der Heraus-
geber der Zeitschrift dem Bundesamt für Verfassungsschutz zugleich als Bun-
desgeschäftsführer der von der ,Deutschen Kommunistischen Partei‘ (DKP)
beeinflussten ,Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten‘ (VVN-BdA) bekannt ist. Außerdem gibt die
Zeitschrift Autoren aus dem Kreis der DKP und sonstigen linksextremistischen
Gruppen sowie aus dem gewaltbereiten autonomen Spektrum Gelegenheit, ihr
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Verständnis von antifaschistischem Kampf zu propagieren“ (Antwort des
Staatssekretärs im BMI, Claus Henning Schapper, vom 28. Dezember 1999 auf
die schriftliche Frage 8 der Abgeordneten Sylvia Bonitz, Bundestagsdruck-
sache 14/2483).

Die Bundesregierung hat noch in jüngster Zeit bestätigt, dass bei diesem Ma-
gazin Anhaltspunkte für linksextremistische Bestrebungen vorliegen. „Sie er-
geben sich aus der politischen Ausrichtung, die weitgehend der linksextremis-
tischen Sichtweise zum tatsächlichen oder vermeintlichen Rechtsextremismus
entspricht“ (Antwort des Staatssekretärs im BMI, Lutz Diwell, vom 1. August
2003 auf die schriftliche Frage 39 des Abgeordneten Georg Schirmbeck, Bun-
destagsdrucksache 15/1474). In der vom Bündnis veröffentlichten Broschüre
der Preisträger 2001 lobt Annelie Buntenbach, in der 14. Wahlperiode für
Bündnis 90/Die Grünen Abgeordnete im Deutschen Bundestag, hingegen die
Zeitschrift „Der Rechte Rand“ als „eine der wichtigsten Informationsquellen
bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus“. Laut Impressum der „anti-
faschistischen nachrichten“ (s. Verfassungsschutzbericht des Bundes 1997,
S. 29) vom 26. Januar 2004 ist sie Mitherausgeberin dieses Blattes.

„Der heutige Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Jürgen Trittin, war“ – soweit von der Bundesregierung feststellbar – „bis zur
Ausgabe Februar/März 1993 im Impressum der Zeitschrift [Der Rechte Rand]
aufgeführt“ (Antwort des Staatssekretärs im BMI, Claus Henning Schapper,
vom 28. Dezember 1999 auf die schriftliche Frage 8 der Abgeordneten Sylvia
Bonitz, Bundestagsdrucksache 14/2483).

– Politik und kritische Kultur, Alternative Jugend Schwedt (5 000 DM)

Politik und kritische Kultur (PUKK) – Alternative Jugend Schwedt – wird prä-
sentiert auf der bereits erwähnten Website www.inforiot.de. Im März 2000 hat
die Initiative eine Solidaritätserklärung abgegeben zugunsten von Mitgliedern
der linksextremistischen „Revolutionären Zellen“ (RZ, www.freilassung.de).
Zugunsten dieser Personen haben auch Renate Künast, jetzige Bundesministe-
rin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Claudia Roth, jet-
zige Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Huma-
nitäre Hilfe im Auswärtigen Amt sowie Annelie Buntenbach und Angela
Marquardt den „Aufruf für die sofortige Freilassung und für die Abschaffung
des § 129 a“ unterzeichnet (s. „die tageszeitung“ vom 21. März 2001). Die An-
geklagten sind in dem diesem Aufruf nachfolgenden Prozess zu hohen Frei-
heitsstrafen wegen Tatbeteiligung an einem Sprengstoffanschlag und an zwei
1986 und 1987 verübten Schusswaffenattentaten verurteilt worden („Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ vom 19. März 2004).

– Arbeitskreis Antifa (AK-Antifa) Jugendzentrum Mannheim, Veranstaltun-
gen gegen Rechtsextremismus (Höhe des Geldpreises 1 000, 3 000 oder
5 000 DM nicht bekannt)

In der vom Bündnis herausgegebenen Broschüre der Preisträger wird für den
AK-Antifa die Website www.juz-mannheim.de angegeben. Auf dieser Home-
page wird ein Link zum AK Antifa präsentiert, der zu www.juz-mannheim.de/
akantifa führt. Dort wird die Forderung erhoben: „Auf zu linken Ufern! Für
eine herrschaftsfreie Gesellschaft!“ und es wird das bereits erwähnte Emblem
der Antifaschistischen Aktion gezeigt. Auf www.juz-mannheim.de eingestellt
ist auch der Aufruf eines Bündnisses für eine „Revolutionäre 1. Mai Demons-
tration“ in Mannheim. Der Aufruf endet mit der Forderung: „Für eine gleich-
berechtigte, herrschaftsfreie Gesellschaft. Auf zu linken Ufern!“ Diese Forde-
rung zielt letztlich auf die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. So heißt es in einer Broschüre
des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg: „[Linksextre-
mistischer] ,Antifaschismus‘ bedeutet den Kampf gegen jede Form ,bürger-
licher‘ Herrschaft mit dem Ziel ihrer Überwindung und der Errichtung einer
kommunistischen Diktatur bzw. einer – wie auch immer gearteten – herrschafts-
freien Gesellschaft“. (Antifaschismus als Agitationsfeld von Linksextremisten,
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, November 1998,
S. 39).
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Außerdem wird unter www.juz-mannheim.de mit dem Hinweis, es lohne sich
noch immer, dort Mitglied zu werden, auf ein Dokument der „Roten Hilfe“ hin-
gewiesen. Die offensichtlich damit gemeinte „,Rote Hilfe e.V.‘ versteht sich
als Solidaritätsorganisation, die Angehörige des gesamten linksextremistischen
Spektrums politisch und finanziell (z. B. durch Zuschüsse zu Prozesskosten)
unterstützt, wenn sie aus politischen Gründen straffällig geworden sind“ (Ver-
fassungsschutzbericht des Bundes 2002, S. 150).

– Zusammenschluss antifaschistischer und antirassistischer Initiativen aus
Bremen und Umland, Kick it! (Höhe des Geldpreises 1 000, 3 000 oder
5 000 DM nicht bekannt)

„Kick it!“ wird präsentiert auf der Homepage von www.bremen.antifa.net, zu-
vor www.antifa-bremen.de. Veröffentlicht ist dort auch ein „Redebeitrag der
antifaschistischen und antirassistischen Initiative „Kick It!“.

Im Verfassungsschutzbericht des Landes Bremen 2003 ist die Homepage von
www.antifa-bremen.de abgebildet und dazu wird ausgeführt:

„Die aktuellen Aktionsfelder der militanten Autonomen in Bremen erstrecken
sich primär auf Aktionen gegen den „Faschismus“, der sich vordergründig in
Angriffen auf Personen des rechtsextremistischen Bereichs ausdrückt. Die
Intensität der „Antifaschismusarbeit“ der Autonomen wird auf der Internetseite
www.antifa-bremen.de nachdrücklich dokumentiert. Der „Antifaschismus“
linksextremistischer Organisationen und Gruppierungen geht jedoch in seiner
Ausrichtung über ein moralisch-ethisches Antifaschismusverständnis des de-
mokratischen gesellschaftlichen Spektrums hinaus. Er hat eine mobilisierende
Funktion im eigenen Umfeld und dient „als Totschlagargument“ der Diffamie-
rung politischer Gegner jeglicher Provenienz. Selbst militante Aktionen wer-
den mit „antifaschistischer“ Motivation zu rechtfertigen versucht. Mit einer
solchen Antifaschismusstrategie versuchen autonome Linksextremisten, ihre
auf eine Systemüberwindung zielenden Absichten zu verschleiern“ (Verfas-
sungsschutzbericht Bremen 2003, S. 48).

Entsprechend dieser Darstellung agitiert „Kick It!“

In dem erwähnten Redebeitrag wird behauptet, „Rassismus in staatlichen Insti-
tutionen und in der Bevölkerung [sei] Alltag“. Offenbar wird auch die Anwen-
dung von Gewalt als legitimes Mittel angesehen, wenn es heißt, eine „nur sym-
bolische antifaschistische Politik“ werde den „braunen Mob“ nicht aufhalten
können, „auch Taten müssen folgen“. Abgebildet im Zusammenhang mit
diesem Redebeitrag auf www.bremen.antifa.net ist ein Emblem, das offenbar
die Gewaltbereitschaft militanter Autonomer symbolisiert. Dieses Emblem ist
abgebildet im Verfassungsschutzbericht des Bundes 2002 im Kapitel „Links-
extremistische Bestrebungen“ (Verfassungsschutzbericht des Bundes 2002,
S.155).

In einer Ausgabe Anfang 2000 von „Kick it!, antifaschistische und antirassis-
tische Zeitung für Bremen“ wird schließlich in dem Artikel „Jugendliche wer-
den aus deutschen Ortschaften gesäubert“ behauptet: „Das Recht auf die freie
Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit – alles das wird vom Ausländergesetz in Frage gestellt und zu einer
Gnade gemacht …“ Zwei jugendliche Asylbewerber seien nach Ablehnung
ihres Asylantrages gezwungen gewesen, „sich in einer Gesellschaft durch-
zuschlagen, die sie die ganze Macht des Rassismus und der sozialen Ungerech-
tigkeiten spüren ließ“. Dies brachte einen der beiden „in die Schwierigkeiten,
die Polizei und Justiz des öfteren dazu nützten, ihn als ‚Kriminellen‘ abzu-
stempeln, als den ‚unerwünschten Ausländer‘, den sie brauchen, um ihre wahn-
witzige rassistische Propaganda gegen ausländische Jugendliche und ihre mör-
derische Abschiebepolitik zu rechtfertigen“.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“
wurde vor dem Hintergrund rechtsextremistischer Vorkommnisse in Deutsch-
land zum Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 2000 von der
Bundesregierung ins Leben gerufen.
Das „Bündnis“ stärkt die Grundwerte der Verfassung in der Öffentlichkeit und
unterstützt alle zivilgesellschaftlichen Kräfte, die sich gegen fremdenfeindliche,
rassistische, antisemitische Bestrebungen sowie gegen alle Formen des politi-
schen Extremismus wenden. Seit seiner Gründung haben sich über 1 300 Grup-
pen, Initiativen und Einzelpersonen dem „Bündnis“ angeschlossen.
Das „Bündnis“ besteht organisatorisch aus dem Beirat (Anlage 1), der Ge-
schäftsstelle und dem Unterstützerkreis. Der Beirat ist das zentrale Organ des
„Bündnisses“. Er setzt sich aus Vertretern aller Fraktionen des Deutschen Bun-
destages sowie einschlägig ausgewiesenen Vertretern von Bundesministerien,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen (vgl. Anlage 1). Gemäß der
Geschäftsordnung steuert er die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit des
„Bündnisses“. Die Geschäftsstelle setzt im Rahmen ihrer operativen Tätigkeit
die Beschlüsse des Beirats um.
Das „Bündnis“ hat seit seinem Bestehen durch zahlreiche Aktionen (z. B. Fest-
veranstaltung zum 23. Mai, Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“,
„Victor-Klemperer-Jugend-Wettbewerb“) und Aktivitäten vor Ort erheblich
dazu beigetragen, die Grundwerte unserer Verfassung lebendig werden zu las-
sen, vor allem lokale Initiativen zu unterstützen und dem zivilgesellschaftlichen
Engagement gegen Extremismus zu zusätzlicher Anerkennung zu verhelfen.

Zum Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ stärkt das bürgerschaft-
liche zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland.
Der Wettbewerb wurde seit 2001 jährlich durchgeführt. Zusammen wurden für
die Wettbewerbe 1 328 Projekte eingereicht, von denen über 300 beispielhafte,
vorbildliche Beiträge mit Geldpreisen ausgezeichnet werden konnten.
Das Spektrum der eingereichten Wettbewerbsbeiträge ist außerordentlich breit –
sie stammen u. a. aus Freundeskreisen, Vereinen, Polizeidienststellen, Unter-
nehmen, Ortsgruppen von Verbänden, Schulklassen, Feuerwehrleuten, Fußball-
Fan-Clubs, Seniorenvereinen sowie „Bündnissen gegen Rechtsextremismus“.
Die Auszeichnungen werden auf einvernehmlichen Beschluss des Beirates des
„Bündnisses“ vergeben, der im Rahmen des Wettbewerbs „Aktiv für Demokra-
tie und Toleranz“ als Jury fungiert.
Vom Beirat wird bei der Auswahl von Preisträgern im Wesentlichen das einzelne
Projekt bewertet und nicht die Aktivität der Trägerinitiative oder Trägerorga-
nisation selbst. Die Projekte werden auf der Homepage des „Bündnisses“
www.buendnis-toleranz.de in der Rubrik „Vorbildliche Projekte“ präsentiert.

Grundsätzliche Anmerkung zu verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen
Aus Geheimhaltungsgründen ist es nicht möglich, im Rahmen der Beantwor-
tung dieser Großen Anfrage für einzelne Organisationen anzugeben, ob und in
welcher Intensität diese von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder
der Länder beobachtet werden und welche Erkenntnisse gegebenenfalls vor-
liegen. Dies könnte lediglich in den dafür vorgesehenen parlamentarischen Gre-
mien erfolgen.
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Die unter Frage 1 genannten Initiativen waren zum Zeitpunkt der Auszeichnung
der von ihnen eingereichten Projekte weder in einem Verfassungsschutzbericht
des Bundes noch eines Landes genannt.

1. Ist dem Bundesminister des Innern, Otto Schily, bekannt, dass

– der „Kölner Appell gegen Rassismus“,

– die „Antifa-AG der Universität Bielefeld“,

– die Broschüre „Stop Lifestyle of Hate“, Herausgeber „Antifa-West Bie-
lefeld“,

– „Pfeffer und Salz e.V. Angermünde“,

– der „Internationale Jugendverein Guben“,

– die Zeitschrift „Der Rechte Rand – Informationen von und für Anti-
faschistInnen“,

– die Initiative „Politik und kritische Kultur – Alternative Jugend Schwedt
(PUKK)“,

– der „Arbeitskreis Antifa Jugendzentrum Mannheim“ und

– der „Zusammenschluss antifaschistischer und antirassistischer Initiati-
ven aus Bremen und Umland, Kick it!“

mit Geldpreisen aus dem Haushalt des BMI im Wettbewerb des Bündnisses
ausgezeichnet wurden, und wenn ja, seit wann?

Im Wettbewerb des Bündnisses „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ werden
nachahmenswerte, zivilgesellschaftliche Projekte, nicht aber Initiativen oder
Gruppierungen als solche, mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt ausgezeichnet.

2. Billigt die von Bundeskanzler Gerhard Schröder geführte Bundesregierung,
dass diese Initiativen etc. mit Geldpreisen des Bündnisses ausgezeichnet
wurden?

3. Wie überprüft die Bundesregierung, dass Geldpreise des Bündnisses im
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ nur an Initiativen etc.
vergeben werden, die sich zu den Zielen dieses Bündnisses und uneinge-
schränkt zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und
für sie eintreten?

4. Hat die Bundesregierung sichergestellt, dass Geldpreise im Wettbewerb des
Bündnisses nur an Initiativen etc. vergeben werden, die sich zu den Zielen
dieses Bündnisses und uneingeschränkt zur freiheitlichen demokratischen
Grundordnung bekennen und für sie eintreten, und wenn nein, warum
nicht?

5. Wie stellt die Bundesregierung zukünftig sicher, dass Geldpreise im Wett-
bewerb des Bündnisses nur an Initiativen etc. vergeben werden, die sich zu
den Zielen dieses Bündnisses und uneingeschränkt zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung bekennen und für sie eintreten?

Wie bereits in der Vorbemerkung dargestellt, wurden die Auszeichnungen auf
einvernehmlichen Beschluss des Beirates des „Bündnisses“ vergeben. Die Bun-
desregierung sieht keinen Anlass, die Entscheidungen dieses sachverständigen
Gremiums anzuzweifeln.
In Vorbereitung der Jurysitzung des Beirates überprüft die Geschäftsstelle des
„Bündnisses“, ob die eingereichten Projekte, die nach einer dort getroffenen
Vorauswahl aus allen Wettbewerbsbeiträgen als preiswürdig vorgeschlagen
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werden, den Zielen des „Bündnisses“ entsprechen. Darüber hinaus prüfen die
Mitglieder des Beirates anhand der ihnen vor der Jurysitzung von der Geschäfts-
stelle des „Bündnisses“ übermittelten Unterlagen ihrerseits die Geeignetheit der
potentiell auszuzeichnenden Projekte. Somit sind alle Mitglieder des Beirats mit
dieser Frage befasst.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

6. Welche Preisträger haben, soweit aus der vom Bündnis herausgegebenen
Broschüre „Die Ergebnisses des Wettbewerbs 2001“ nicht ersichtlich, in
diesem Wettbewerb welches Preisgeld erhalten?

Keine.

7. Werden die Geldpreise im Wettbewerb des Bündnisses zweckgebunden
zur Unterstützung der ausgezeichneten Projekte vergeben, und wenn nein,
warum nicht, und falls zweckgebunden, wer überwacht die zweckgebun-
dene Ausgabe durch den jeweiligen Preisträger?

Bei den Geldprämien handelt es sich auf Beschluss des Beirates des „Bündnis-
ses“ ausdrücklich nicht um Zuwendungen im Sinne von den §§ 23 und 44 BHO,
sondern um nicht zweckgebundene Auszeichnungen der jeweiligen Projekte.

8. Unterliegt das Bündnis der Kontrolle durch den Bundesrechnungshof?

Ja.

9. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Verwendung der
Geldpreise, die die in Frage 1 genannten Initiativen etc. erhalten haben?

Die Geldpreise sind nicht zweckgebunden. Ein Verwendungsnachweis ist dem-
entsprechend nicht vorgesehen. Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

10. Sind der Bundesregierung die Repräsentanten bekannt, die jeweils die
Preisträger der mit Geldpreisen ausgezeichneten Initiativen etc. vertreten,
und wenn nein, warum nicht?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 5 wird verwiesen.

11. Für welche eingereichten Projekte haben die jeweiligen Preisträger im
Wettbewerb des Bündnisses Geldpreise erhalten?

Von insgesamt 1 328 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen wurden 316 Projekte
der Wettbewerbsausschreibungen in den Jahren 2001 bis 2004 mit Geldpreisen
ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Projekte sind der Anlage 2 zu entnehmen.

12. Mit welcher Begründung wurden an die in Frage 1 genannten Initiativen
etc. jeweils Geldpreise verliehen (bitte nach den Initiativen gliedern)?

Der Beirat des „Bündnisses“ trifft seine Entscheidungen nach mündlicher Er-
örterung. Eine schriftliche Begründung der Entscheidungen erfolgt nicht. Auf
die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.
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13. Wer übt die Aufsicht (Rechts- und Fachaufsicht) über das Bündnis aus?

Gemäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums des Innern vom 23. Juni
2000 über die Einrichtung einer Geschäftsstelle des „Bündnisses für Demokratie
und Toleranz“ (GMBl. 2000 S. 460) untersteht diese der Rechts- und Fachauf-
sicht des Bundesministeriums des Innern.

14. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die in Frage 1 genannten
Preisträger die Leitidee des Bündnisses präsentieren sowie auf dem Boden
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, und wenn ja, wa-
rum (bitte für jede einzelne Initiative etc. begründen)?

Auf die Antworten zu den Fragen 1 bis 5 wird verwiesen.

15. Hält die Bundesregierung die Vergabe von Geldpreisen an die in Frage 1
genannten Initiativen etc. mit den Grundsätzen wirtschaftlicher und spar-
samer Haushaltsführung für vereinbar, und wenn ja, warum?

Die Auslobung von Geldpreisen für Projekte führt zu verstärkter Motivation für
das Engagement; die Bekanntgabe der Projekte regt zur Nachahmung an. Durch
diesen Multiplikationseffekt werden die aufgewendeten Mittel besonders effi-
zient eingesetzt.

16. Ist die Vergabe von Geldpreisen an die in Frage 1 genannten Initiativen
etc. mit §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) zu vereinbaren,
wonach Zuwendungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur
Erfüllung bestimmter Zwecke nur gewährt werden dürfen, wenn der Bund
an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, und
wenn ja, worin liegt dieses erhebliche Interesse (bitte für jede einzelne
Initiative etc. begründen)?

Wie in Antwort zu Frage 7 ausgeführt, handelt es sich bei den Geldprämien um
keine Zuwendungen.

17. Wie ist die Vergabe von Geldpreisen an die in Frage 1 genannten Initia-
tiven etc. aus dem Etat des BMI vereinbar mit der in Artikel 20 Abs. 3
Grundgesetz verankerten Bindung der Exekutive an Gesetz und Recht?

Die Haushaltsmittel des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz“ waren im
Haushaltsplan des Bundes unter Kapitel 06 02, Titel 532 05, ausgewiesen und
hatten damit die erforderliche gesetzliche Grundlage. Auf die Antworten zu den
Fragen 2 bis 5 und 7 wird verwiesen.

18. Seit wann werden die in Frage 1 genannten Initiativen etc., mit Ausnahme
der „Antifa-AG der Universität Bielefeld“, vom Bündnis im Internet prä-
sentiert (bitte nach den Initiativen etc. gliedern)?

Das Bündnis protokolliert auf seiner Homepage die ausgezeichneten Projekte.
Für das Projekt von eingestellt
– „Rechter Rand“ am 12. 12. 2001
– „Kölner Appell gegen Rassismus e.V.“ am 12. 12. 2001
– „Internationaler Jugendverein Guben“ am 12. 12. 2001
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– „Politik und kritische Kultur – Alternative Jugend
– Schwedt (PUKK)“ am 12. 12. 2001
– „Arbeitskreis Antifa Jugendzentrum Mannheim“ am 12. 12. 2001
– „Zusammenschluss antifaschistischer und antirassistischer
– Initiativen aus Bremen und Umland, Kick it!“ am 12. 2. 2002
– „Antifa – West Bielefeld“ am 13. 3. 2003
– „Pfeffer und Salz e.V.“ am 14. 3. 2003

19. Wie ist die Verleihung von Geldpreisen an die in Frage 1 genannten Initi-
ativen etc. mit der Forderung des Bundesministers des Innern, Otto Schily,
vereinbar: „Jegliche Formen von Extremismus und Gewalt müssen durch
entschlossenes, aber gleichzeitig auch besonnenes Handeln des Rechts-
staats bekämpft werden“. (Vorwort im Verfassungsschutzbericht des Bun-
des 2002)?

Der Beirat des „Bündnisses“ hat in dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ diejenigen Projekte mit Geldpreisen ausgezeichnet, die dazu beitra-
gen, den Verfassungskonsens zu stärken. Die Verleihung der Geldpreise diente
auch dem Zweck, zivilgesellschaftliches Engagement gegen Extremismus und
Gewalt zu honorieren.

20. Ist die Bundesregierung bereit, die in Frage 1 genannten Initiativen etc.
von der Website des Bündnisses zu entfernen, und wenn nein, warum nicht
(bitte für jede einzelne Initiative begründen)?

Die Gestaltung der Homepage geschieht im Zusammenwirken von Geschäfts-
stelle und Beirat des „Bündnisses“. Die in Frage 1 bezeichneten Initiativen etc.
befinden sich nicht auf der Homepage des „Bündnisses“.

21. Ist die Bundesregierung bereit, bei den in Frage 1 genannten Initiativen
etc. die ihnen zuerkannte Auszeichnung zu widerrufen, und wenn nein,
warum nicht (bitte für jede einzelne Initiative begründen)?

Die Auszeichnungen der Projekte, nicht der Initiativen als solchen, sind vom
Beirat des „Bündnisses“ einvernehmlich und ohne Widerspruch der Vertreter
der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages beschlossen worden. Die
Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, die vom Beirat getroffenen Ent-
scheidungen zu korrigieren.

22. Sieht die Bundesregierung in der Präsentation der in Frage 1 genannten
Initiativen auf www.buendnis-toleranz.de die Gefahr einer Verharmlosung
des Linksextremismus, und wenn nein, warum nicht?

Auf www.buendnis-toleranz.de werden Projekte vorgestellt, die der Beirat des
Bündnisses als nachahmenswerte Beispiele für bürgerschaftliches Engagement
im Sinne der Leitideen des „Bündnisses“ ansieht. Keineswegs stellt sich das als
„Verharmlosung des Linksextremismus“ dar.

23. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass sie ausreichend über die
Gefahren des Linksextremismus aufklärt, und wenn ja, wie erklärt sie,
dass Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv für Toleranz und Demokratie“
linksextremistische oder linksextremistisch beeinflusste Initiativen etc.
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sind und diese als „Vorbildliche Projekte“ vom Bündnis präsentiert wer-
den, obwohl dem Beirat

– die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister des In-
nern, Ute Vogt,

– der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin der Jus-
tiz, Alfred Hartenbach, und

– die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Marieluise Beck, an-
gehörten?

Die Bundesregierung verurteilt und bekämpft jegliche Form des Extremismus.
Dabei misst sie der geistig-politischen Auseinandersetzung einen hohen Stellen-
wert bei. Die entsprechenden Maßnahmen der zuständigen Behörden, wie z. B.
Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundeszentrale für
politische Bildung, richten sich daher gleichermaßen gegen links- wie rechts-
extremistische Bestrebungen. Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 21 wird
verwiesen.

24. Ist der Bundesminister des Innern, Otto Schily, der Auffassung, dass die
Mitgliedschaft der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter des Innern, Ute Vogt, im Beirat des Bündnisses mit den Zielen des
Bündnisses vereinbar war, obwohl Ute Vogt Schirmherrin des im SPD-
Eigentum stehenden Informationsdienstes „Blick nach Rechts“ ist, auf
dessen Internetseite insoweit zumindest bis zum 17. September 2004 aus-
drücklich auf ihr Staatsamt hingewiesen wurde, und der monatelang die
Verbreitung linksextremistischen Gedankenguts gefördert hat (vgl. Bun-
destagsdrucksache 15/4010), und wenn ja, warum?

Auf die Beantwortung der schriftlichen Frage vom 22. Oktober 2004 (Bundes-
tagsdrucksache 15/4010) wird verwiesen.

25. Wie hoch waren die Ausgaben des Bundes für das „Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ seit dem Jahr 2000,
und für welche Zwecke wurden die Ausgaben jeweils verwandt (bitte nach
Jahren aufteilen)?

Auf Anlage 3 wird verwiesen.

26. Wie bewertet die Bundesregierung, dass die Zeitschrift „Der Rechte
Rand“ im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2001 einen
Geldpreis in Höhe von 10 000 DM erhalten hat, obwohl sie von der Bun-
desregierung seit Jahren dem linksextremistischen Spektrum zugerechnet
wird?

Auf die grundsätzliche Anmerkung in der Vorbemerkung wird verwiesen.

27. Wie bewertet die Bundesregierung die Äußerung von Annelie Bunten-
bach, die Zeitschrift „Der Rechte Rand“ sei „eine der wichtigsten Informa-
tionsquellen bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus“?

Die Äußerung von Annelie Buntenbach erfolgte in ihrer früheren Funktion als
Beiratsmitglied. Die Bundesregierung kommentiert Äußerungen von einzelnen
Beiratsmitgliedern nicht.
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28. Billigt die Bundesregierung, dass diese Äußerung von Annelie Bunten-
bach in der Broschüre „Aktiv für Demokratie und Toleranz – Die Ergeb-
nisse des Wettbewerbs 2001“ präsentiert wird, und wenn nein, warum dul-
det sie dies?

Auf die Antwort zu Frage 27 wird verwiesen.

29. Billigt die Bundesregierung, dass die Zeitschrift „Der Rechte Rand“ die
Zusammenarbeit mit der verfassungsfeindlichen VVN-BdA auf der Inter-
netseite des Bündnisses unter „Initiativen“ dokumentiert, und wenn nein,
warum duldet sie dies?

Auf die Antwort zu Frage 20 wird verwiesen.

30. Seit wann wird die Zusammenarbeit der Zeitschrift „Der Rechte Rand“
mit der verfassungsfeindlichen VVN-BdA auf der Internetseite des Bünd-
nisses präsentiert?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 18 und 20 verwiesen.

31. Hält die Bundesregierung es mit den Zielen des Bündnisses für vereinbar,
dass unter www.buendnis-toleranz.de die „Antifa-West Bielefeld“ und ihr
Emblem präsentiert werden, und wenn ja, warum?

Auf die Antwort zu Frage 20 wird verwiesen. Im Übrigen findet die „Antifa-
West Bielefeld“ weder in den Verfassungsschutzberichten des Bundes noch
eines Landes Erwähnung.

32. Seit wann wird die „Antifa-West Bielefeld“ vom Bündnis im Internet prä-
sentiert?

Es wird auf die Antwort zu Frage 18 verwiesen.

33. Welche finanziellen Mittel zur Förderung von welchen Projekten, die den
Zielen des Bündnisses entsprechen, sind in welchem Ressort aus dem
Bundeshaushalt in den Jahren 2000 bis 2004 aufgewandt worden?

Die Bundesregierung fördert mit einer Vielzahl von Projekten die Ziele, die auch
das „Bündnis“ verfolgt. Allein im Rahmen des von der Bundesregierung im Jahr
2001 initiierten Aktionsprogramms „Jugend für Toleranz und Demokratie – ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ mit seinen
Teilprogrammen „ENTIMON – Gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremis-
mus“, „CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundeslän-
dern“ und „XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ konnten bis heute mehr
als 3 600 Projekte, Initiativen und Maßnahmen mit mehr als 154 Mio. Euro (ein-
schließlich Mittel des Europäischen Sozialfonds i. H. v. 75 Mio. Euro) initiiert
werden.
Zu weiteren Einzelheiten des Aktionsprogramms wird auf die Antwort der Bun-
desregierung auf die Große Anfrage „Jugend in Deutschland“ (Bundestags-
drucksache 15/3396), zu weiteren Programmen der Bundesregierung auf den
„Bericht über die aktuellen und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der
Bundesregierung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und Gewalt“ (Bundestagsdrucksache 14/9519) verwiesen.
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34. Haben die in Frage 1 genannten Preisträger außer einem Geldpreis weitere
finanzielle Unterstützung vom Bündnis oder sonst aus dem Bundeshaus-
halt erhalten, und wenn ja, in welcher Höhe und wann?

Der Verein „Pfeffer und Salz e.V.“ hat in den Jahren 2001 und 2002 insgesamt
für mehrere Projekte Fördermittel in Höhe von 24 033,50 Euro aus dem Pro-
gramm „CIVITAS“ erhalten.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat im Jahr 2001 Bro-
schüren des Vereins „Pfeffer und Salz e.V.“ zum Preis von 2 556,50 Euro ange-
kauft.

35. Hält die Bundesregierung es mit dem Anliegen des Bündnisses für verein-
bar, dass das Antifaschistische INFO-Blatt Berlin als Initiative auf www.
buendnis-toleranz.de präsentiert wird, und wenn ja, warum?

36. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse über
das Antifaschistische INFO-Blatt Berlin, und wenn ja, welche?

Auf die grundsätzliche Anmerkung in der Vorbemerkung wird verwiesen.

37. Seit wann wird das Antifaschistische INFO-Blatt Berlin als Initiative auf
www.buendnis-toleranz.de präsentiert?

Es wurde am 12. Dezember 2001 eingestellt. Es befindet sich nicht mehr auf der
Homepage des „Bündnisses“.

38. Ist die Bundeszentrale für Politische Bildung an Maßnahmen des Bündnis-
ses beteiligt, und wenn ja, wie?

Ja. Die Bundesszentrale für politische Bildung (BpB) ist am „Tag des Grund-
gesetzes“ (20. Mai bis 23. Mai 2005) beteiligt, der vom „Bündnis“ unter dem
Motto „Aktiv werden – Zivilgesellschaft stärken“ in Berlin ausgerichtet wird.
Die BpB führt dabei zwei themenbezogene Grundgesetz-Foren durch. BpB und
„Bündnis“ kooperieren darüber hinaus bei einzelnen Projekten der politischen
Bildung.

39. Ist „Pfeffer und Salz e.V. Angermünde“ der Geldpreis im Wettbewerb
2002 zuerkannt worden für die Ausstellung, mit der die „rassistische und
menschenverachtende Ausländerpolitik Deutschlands“ thematisiert wer-
den sollte?

Nein. Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

40. Hält die Bundesregierung die Tätigkeit des Jugendvereins Guben weiter-
hin für eine vorbildliche, auf www.buendnis-toleranz.de zu präsentierende
Initiative, obwohl das Projekt www.sanikasten.de dieses Jugendvereins
unter anderem einen Link zu dem von Linksextremisten betriebenen Inter-
netportal „indymedia“ (Verfassungsschutzbericht des Bundes 2001,
S. 189) präsentiert, gegen dessen Betreiber laut einem Bericht der „Frank-
furter Rundschau“ vom 12. Oktober 2004 wegen Unterstützung des Terro-
rismus ermittelt wird?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. Im Übrigen trifft es nicht zu, dass
gegen „Indymedia – Deutschland“ wegen „Unterstützung des Terrorismus“ er-
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mittelt werde. „Indymedia – Deutschland“ agiert unabhängig von den weiteren
„Indymedia“-Portalen.

41. Hält die Bundesregierung die Solidaritätserklärung von „PUKK“ für die
Mitglieder der terroristischen „Revolutionären Zellen“ mit den Zielen des
Bündnisses für vereinbar, und wenn nein, warum nicht?

Wie in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, hat der Beirat des „Bündnisses“ nicht
die bezeichnete Initiative, sondern das Projekt ausgezeichnet.

42. Entspricht die Antwort auf Frage 41 auch der Auffassung der heutigen
Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft,
Renate Künast, und Claudia Roth, jetzige Beauftragte der Bundesregie-
rung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen
Amt, die einen Aufruf für die sofortige Freilassung der Mitglieder der ter-
roristischen „Revolutionären Zellen“ unterzeichnet haben, und wenn nein,
warum nicht?

Dir Abgeordnete Claudia Roth ist seit dem 1. Januar 2005 nicht mehr Beauf-
tragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im
Auswärtigen Amt. Im Übrigen wird auf die Antwort (Plenarprotokoll 15/101
des Deutschen Bundestages vom 31. März 2004, 101. Sitzung) zu den Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Roland Gewalt (Nummer 30 und 31) vom
31. März 2004 verwiesen.

43. Ist der Bundesregierung bekannt, dass „FELS“ („Für eine linke Strö-
mung“) einem Bündnis der gewaltbereiten linksextremistischen Szene in
Berlin angehört (Berlin.de Abteilung Verfassungsschutz vom 16. Februar
2004), und wie bewertet sie, dass „FELS“ als Initiative unter www.buend-
nis-toleranz.de präsentiert wird?

44. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse über
„FELS“ („Für eine linke Strömung“), und wenn ja, welche?

Auf die grundsätzliche Anmerkung in der Vorbemerkung wird verwiesen.

45. Seit wann wird „FELS“ („Für eine linke Strömung“) als Initiative auf
www.buendnis-toleranz.de präsentiert?

Sie wurde seit dem 4. Januar 2002 aufgeführt. Sie befindet sich nicht mehr auf
der Homepage des „Bündnisses“.

46. Wird das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) in
irgendeiner Form vom Bund unterstützt, und wenn ja, wie?

Nein.
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47. Wer hat den Direktor des DISS in den Beirat des Bündnisses berufen (vgl.
§ 5 Abs. 2 der Beiratssatzung), und wann wurde er in den Beirat berufen?

48. Haben der Bundesminister des Innern, Otto Schily, und die Bundesminis-
terin der Justiz, Brigitte Zypries, die Berufung des Direktors des DISS in
den Beirat des Bündnisses gegebenenfalls veranlasst oder gebilligt?

Die Berufung der Mitglieder des bis zum 31. Oktober 2004 amtierenden 1. Bei-
rats des Bündnisses erfolgte im Oktober 2000 durch das Bundesministerium des
Innern in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Justiz.

49. Ist der Bundesregierung bekannt, dass auf der Homepage des DISS „inte-
ressante politische Links“ (www.diss-duisburg) linksextremistischer in
Verfassungsschutzberichten genannter Organisationen (VVN-BdA, Anti-
faschistische Nachrichten, nadir) sowie das Antifaschistische INFO-Blatt,
die Dortmunder Antifa-Seite, KOK Düsseldorf (Antifaschistische Initia-
tive aus Düsseldorf) und die Antifa Hameln-Pyrmont präsentiert werden,
und wenn ja, seit wann?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, die Homepage des DISS zu be-
obachten.

50. Haben der Bundesminister des Innern, Otto Schily, und die Bundesminis-
terin der Justiz, Brigitte Zypries, geduldet, dass der Direktor des DISS
dem Beirat des Bündnisses angehörte, obwohl auf der Homepage des
DISS „interessante politische Links“ (www.diss-duisburg) linksextremis-
tischer in Verfassungsschutzberichten genannter Organisationen (VVN-
BdA, Antifaschistische Nachrichten, nadir) sowie das Antifaschistische
INFO-Blatt, die Dortmunder Antifa-Seite, KOK Düsseldorf (Antifaschis-
tische Initiative aus Düsseldorf) und die Antifa Hameln-Pyrmont präsen-
tiert werden, und wenn ja, warum?

Auf die Antwort zu Frage 49 wird verwiesen.

51. Bestehen Kontakte zwischen dem DISS und der Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung, und wenn ja, welche?

Nein.

52. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass das DISS zu Recht auf der
Homepage des Bündnisses unter „Initiativen“ präsentiert wird, und wenn
ja, warum?

Das „Bündnis“ nennt das DISS auf seiner Homepage, da es sich dabei um eine
Einrichtung eines ehemaligen Beiratsmitgliedes handelt.

53. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung, inwieweit „antifaschis-
tisch“ motivierte Gewalttaten bzw. Straftaten von den in Frage 1 genann-
ten Preisträgern, sowie dem Antifaschistischen INFO-Blatt Berlin und
„FELS“ („Für eine linke Strömung“) gebilligt werden?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.
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54. Werden von den in Frage 1 genannten Preisträgern sowie dem Anti-
faschistischen INFO-Blatt Berlin und „FELS“ Institutionen des demokra-
tischen Rechtsstaats diskreditiert bzw. die verfassungsmäßige Ordnung
der Bundesrepublik Deutschland beschimpft, und wenn ja, in welcher Art
und Weise (bitte nach den einzelnen Initiativen aufzählen)?

Auf die grundsätzliche Anmerkung in der Vorbemerkung wird verwiesen.

55. Was für einen rechtlichen Status hat der Beirat des Bündnisses?

Der Beirat ist Lenkungs- und Entscheidungsorgan des „Bündnisses“. Seine
Beschlüsse werden von der Geschäftsstelle des Bündnisses ausgeführt. Auf die
Vorbemerkung wird verwiesen.

56. Wer hat die Satzung des Beirats des Bündnisses beschlossen?

Die Geschäftsordnung wurde vom Beirat beschlossen.

57. Wer aus dem Bereich der Bundesregierung hat gegebenenfalls die Satzung
genehmigt?

Eine formale Genehmigung der vom Beirat beschlossenen Geschäftsordnung ist
nicht notwendig. Sie wurde im Entwurf dem die Fachaufsicht führenden Referat
im Bundesministerium des Innern zur Kenntnis gegeben.

58. Warum unterscheidet die Satzung des Beirats in § 5 Abs. 1 zwischen den
dem Beirat angehörenden Vertretern der Zivilgesellschaft einerseits und
den Vertretern der Wissenschaft, des Deutschen Bundestages sowie der
Bundesregierung und gehören die drei Letztgenannten nicht zu den Ver-
tretern der Zivilgesellschaft?

Die Unterscheidung verdeutlicht, dass neben den Mitgliedern der konkret ge-
nannten Gruppen „Wissenschaft“, „Deutscher Bundestag“ und „Bundesregie-
rung“ dem Beirat weitere Mitglieder mit zivilgesellschaftlichem Hintergrund
aus anderen Bereichen angehören sollen.

59. Ist aus der Formulierung in der Satzung (§ 5 Abs. 6) des Bündnisses, dass
die Mitgliedschaft eines Beiratsmitgliedes endet, wenn er nicht mehr der
Bundesregierung angehört, zu schließen, dass entgegen Artikel 62 Grund-
gesetz die laut Satzung „geborenen Mitglieder“ des Beirats (Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz, Migrationsbeauftragte der
Bundesregierung) als Mitglieder der Bundesregierung angesehen werden,
und wenn nein, welchen Sinn macht dann diese Formulierung?

Nein. Die Formulierung soll verdeutlichen, dass sie als Vertreter der Bundes-
regierung in den Beirat entsandt sind.

60. Wie hoch waren die Kosten für die Realisierung des Internetportals des
Bündnisses?

74 196,51 Euro.
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61. War die Firma Wegewerk Medienlabor GmbH an der Konzeption, Reali-
sierung oder an dem Betrieb des Internetportals etc. des Bündnisses mit-
telbar oder unmittelbar beteiligt, und wenn ja, wie?

Nein.

62. Wie hoch sind die jährlichen Kosten für den Betrieb des Internetportals
des Bündnisses?

2001: Die Betriebskosten für das Jahr 2001 sind in den Realisierungskosten
enthalten (vgl. die Antwort zu Frage 60).

2002: 32 759,39 Euro
2003: 25 161,65 Euro
2004: 19 736,73 Euro

63. Welche Druckschriften, Flyer etc. hat das Bündnis bisher herausgegeben?

64. Wie hoch waren jeweils die Auflage und die Kosten?

Die Antworten finden sich in Anlage 4.
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Anlage 1
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